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Merſeburg, den 1. Mai.

(Offizielle Artikel.
Jn den am 21. und 22. April ſtattgefundenen 26ſten, 27ſten

und 28ſten Plenar- Sitzungen wurden die in dem Allerhoöochſten
Propoſitions-Dekrete vom 23. Februar d. J. ad 17., allegirten
Geſetzes Entwuürfe:

1) wegen theilweiſer Veräußerung von Grundſtucken und An
legung neuer Anſiedelungen nebſt Jnſtruktion hierzu, und

2) über die bei Erbtheilungen anzuwendenden gemäßigten
Taxen ländlicher Nahrungen und die erweiterte Befugniß,
nach dem Geſetze vom 14. September 1811 regulirte Bauer
guter hypothekariſch zu verſchulden,

zur Berathung gezogen.
Zunächſt ward dreier, von den Gemeinden Crina und Röſa

ber ben, und Krakau bei Magdeburg eingegangener Petitio-
nen gedacht welche die Folgen der unbeſchränkten Dismembra-
tionen und Anſiedelungen hinſichtlich der Anhäufung der Bevol
kerung auf einzelnen Punkten und hinſichtlich der ſich unumgäng-
lich ergebenden Rechtsverwickelungen ſchilderten, mit dem Be
merken gedacht, daß ſelbige durch die Erörterung des erſten Ge-
ſetz- Entwurfs ihre Erledigung finden wurden.

Viele Stimmen in der Verſammlung beſtätigten auf das
Lebhafteſte durch Anfuhrung von Beiſpielen die in dieſen Petitio-
nen gerugten Nachtheile; wogegen aber von mehreren Seiten
die Erwiederung erfolgte, daß bei der ſo großen Vermehrung der
Bevölkerung, die neuer Wohnungen beduürfe, das Ab und Neu-
anbauen im naturlichen Gange der Dinge liege, und wohl ge
regelt, aber nicht zu ſehr beſchränkt werden muſſe.

Man ging hierauf zur weitern Diskuſſion uber den erſten
Geſetz Entwurf ſelbſt über, betrachtete die Veranlaſſung und hi-
ſtoriſche Entwickelung der demſelben unterliegenden Principien,
und fand ſich dann veranlaßt, vor Allem über die allgemeine
Frage: ob die Verſammlung ſich fur Annahme des ganzen Ge-
ſetzes wie ſich von ſelbſt verſteht, mit den ſich als nothwendig
s e Modifikationen erklären wolle abſtimmen zu
aſſen.

Halle, Freitag den 7. Mai
Hierzu eine Beilage.

Die Majorität entſchied ſolche bejahend. Hierauf ward die
Erörterung des Geſetzes fortgeſetzt.

Die Verſammlung war der Anſicht, daß alle und jede pro
vinziellen Pertinenz-Beſchränkungen beizubehalten ſeien, und
entſchied ſich zu folgenden Anträgen: 1) daß des Königs Maje
ſtät geruhen möchten, Behufs der künftigen weitern Fortſchritte
in der Geſetzgebung anderweite Nachrichten über den Beſitzſtand
ſammeln zu laſſen, um ſo nach Befinden ſchleunigſt geſetzlich ein
zuſchreiten, wenn ſich die Gefahr fur das Fortbeſteh en eines rich
tigen Verhältniſſes im baäuerlichen Beſitzſtande ergeben wurde;
2) daß es jeder Stadt überlaſſen werden moöge, nach ihrem Orts
bedurfniſſe ſtatutariſch ein Minimum fur die Dismembrationen,
wo ſolches noch nicht vorhanden was doch mehrfach der Fall
feſtzuſetzen 3) wie ruckſichtlich des zur Sprache gebrachten wich
tigen Umſtandes, daß Gewinnſucht von Spekulanten und Wu-
cherern weit mehr auf das Zerſchlagen von Bauerguütern hin
wirkten, als die Nothwendigkeit oder der eigene Antrieb des Be-
ſitzers, wenn letzterer auch bisweilen, um ſich von einer drucken
den Schuldenlaſt zu befreien, einen Theil des Guts veräußere,

indem nämlich oft Leute zu einer Geſellſchaft zuſammen-
träten, deren Beſchäftigung es ſei, entweder Guter billig zu
kaufen und ſie dann zu dismembriren, oder etwa bedrangte Be-
ſitzer zum Zerſchlagen ihres Guts aufzumuntern und ihnen hierbei
gegen Zuſicherung eines uübermäßigen Gewinnes Beiſtand zu lei
ſten Se. Majeſtät der König in der Denkſchrift auf das er
wähnte Uebel allerunterthänigſt aufmerkſam gemacht und um
allergnädigſte Anordnung der geeigneten Maaßregeln gebeten
werden ſolle. Bei der ſpeciellen Diskuſſion ber die einzelnen ſ.
des Geſetz Entwurfs wurde die Anregung mehrerer Zuſatze und
Abänderungen beſchloſſen und am Ende der Berathung noch der
Antrag geſtellt, in der Denkſchrift zu erwähnen man habe bei
dieſer Erörterung die Verhältniſſe der Städte von denen des
platten Landes bei den Grundabzweigungen dergeſtalt von ein
ander abweichend gefunden, daß man ſubmiſſeſt anheimgeben
muſſe, ſolche in dem kunftig zu erlaſſenden Geſetze in den Haupt-
zugen ganz zu trennen und demnächſt fur die Ackerſtädte, in und
bei welchen der Grundbeſitz vielfach von ſo ſtädtiſcher wie länd-
licher Natur ſei, beſondere Feſtſtellungen zu treffen. Dabei

wurden denn auch die Anſiedelungen von den Dismembrationen
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ganz h werden können, und vielleicht dem allgemeinen
HeimathsGeſetze, deſſen baldiges Erſcheinen ſo dringend ge
wünſcht und gehofft werde, zuzuweiſen ſein. Jn keiner Bezie
hung könne man indeſſen wünſchen daß uüber dieſen Antrag die
Erſcheinung des Dismembrations- Geſetzes uüberhaupt verzogert
werde. Obgleich mehrere Einwendungen gegen dieſen Antrag
erfolgten ſo ward doch bei erfolgender Abſtimmung daruber der
ſelbe durch Stimmenmehrheit beſchloſſen.

Demnächſt kam der Entwurf der Regierungs Jnſtruktion
wegen Ausführung der Verordnung uüber die Parzellirung der
Grundſtücke zur Berathung, zu welchem einige Zuſatze und Ab-
änderungen in Antrag zu ſtellen beſchloſſen wurde. Insbeſondere
ſoll in die Denkſchrift auch die allerunterthänigſte Bitte aufge-
nommen werden daß die Jnſtruktion auf geſetzliche Weiſe ema-
nirt werde da ſie viele Beſtimmungen enthalte, die, wenn ſie
auch ihrer weitläufigeren Faſſung halber und wegen der vielennicht zu vermeiden geweſenen Specialitäten zur Auſnahne in den

Context des Geſetzes ſich nicht eigneten, doch zu weſentlich wa
ren, als daß man nicht wunſchen muüſſe, daß die Betheiligten da
von Kenntniß und eine gewiſſe Sicherheit dafür erhielten. Hier-
auf wurde das Geſetz, die bei Erbtheilungen anzuwendenden ge
mäßigten Taxen ländlicher Nahrungen betreffend zur Discuſſion
gezogen. Nachdem das Princip des Geſetzes entwickelt worden
war, warf man die Frage auf: ob ſolches uberhaupt als zuträg-
lich fur den Bauernſtand zu betrachten ſei Es ward dieſelbe von
einigen Stimmen zuvoörderſt im Allgemeinen verneint; indem es
hart fur Kinder ſei, die ſchon ihren Vater und Verſorger verlo-
ren hätten, wenn ſie auch noch durch die geſetzliche Bevorzugung
des Guts Annehmers an ihrer Erbportion verkürzt werden ſoll
ten, und auch, wenn dem Vater eine Dispoſition zu Gunſten
eines ſeiner Kinder freiſtehe, das Geſetz, wenn ſolche nicht erfolgt
ſei, doch nicht fuglich an die Stelle des Vaters, der von beſon-
dern Motiven ausgehen könne, treten könne. Von anderer Seite
wurde entgegnet: wie es auch im Jntereſſe der Geſchwiſter des
Guts Annehmers liegen muſſe, daß dieſer den elterlichen Beſitz
behaupten und bei der Familie erhalten könne wie dieſe Geſchwi-
ſter ſehr oft genöthigt ſein koönnten, auf ihren im Familiengute
lebenden Bruder zurückzugehen und dieſer daher fur ſeinen beſon
dern Vortheil auch beſondere Belaſtung habe; wie die Geſetze
überhaupt und in der Regel nicht abſolute Wahrheiten auszuſpre
chen, ſondern ſich dem vorauszuſetzenden vernunftigen Wollen
der durch ſie Betroffenen anzuſchließen hätten, und daß dies im
vorliegenden Falle um ſo noöthiger waääre, als im Bauernſtande
ſelbſt der Wunſch, ſich bei Kräften zu erhalten, ſehr rege und
vorherrſchend ſei, der Staat ihm daher hierzu auch die Mittel
gewähren muſſe.

Demnächſt wurde im Beſondern noch erinnert: daß das Ge-
ſetz doch ſeinem ganzen Jnhalte nach nur fur geſchloſſene Bauer-
337 gelten koönne; womit ſich die Verſammlung einverſtanden
erklärte.

Bei dem beſondern Intereſſe des Standes der Landgemein-
den an dem Geſetze, und bei den ſichtbar unter den Deputirten
deſſelben getheilten Anſichten wegen der Annahme von ſolchem,
erſchien eine beſondere Abſtimmung Seitens der anweſenden De-
putirten des vierten Standes uber die Frage: ob ſie das Geſetz
in Bezug auf die Jnteſtat-Erbfolge in die geſchloſſenen Bauergu-
ter wünſchten angemeſſen und wurde dieſe Frage mit großer
Stimmenmehrheit bejaht.

Sodann ward noch die Frage: ob die ganze Verſammlung
ſich mit Annahme des Geſetzes unter den etwa noch bei demſel-
ben zu beantragenden Modifikationen einverſtanden erklääre ein
Kimmig bejahet.

Hierauf kam die Seitens des Ausſchuſſes beantragte Abän-
derung das Drittheil, welches dem Annehmer zu gute gerechnet
werden ſolle, auf ein Viertheil zu beſchränken, da letzterer Theil

ſowohl zur Erreichung des Zwecks genugend, als nach dem Ge
brauche im Bauernſtande ungefähr die übliche Vergzunſtigung ſei,
welche ein Erblaſſer dem Guts-Annehmer gewähre, zur Erörte
rung. Bei erfolgender Abſtimmung im Stande der Landgemein-
den erklärte ſich aber die Majorität fur das Viertheil, und trat
die ganze übrige Verſammlung dieſer Erklärung bei.

Demnächſt gelangten die einzelnen des Entwurfs zur
Discuſſion und man entſchied ſich fur mehrere Modifikationenz

auch wurde die Beantragung eines Zuſatz Paragraphen des Jn-
halts beſchloſſen: Unter den Beſtimmungen dieſes Geſetzes ſind
die Wandeläcker (walzenden Grundſtucke) nicht begriffen. Es
ſoll jedoch jedem Beſitzer eines Hofes freiſtehen, ſeine Wandel-
äcker mit demſelben mittelſt vor Gericht abzugebender Erklärung
zu einem geſchloſſenen Gute zu vereinigen, oder auch einzelne
Wandelacker zu Pertinenzſtucken ſeines Guts zu machen.

Jn der 28ſten Sitzung eröffnete der Königl. Landtags-Kom-
miſſarius der Verſammlung das Königl. Allerhöchſte Dekret vom
20ſten April, die Errichtung des ſtandiſchen Ausſchuſſes betref
fend. Die Verſammlung nahm dieſe Eröffnung in tiefſter Ehr-
erbietung und mit innigſter Dankbarkeit fur die huldreichſt ge
waährte mehrfache Beruückſichtigung ihrer ſubmiſſeſt ausgeſproche-
nen Wunſche entgegen.

Dann ward die zeitherige Wirkſamkeit der Taubſtummen-
Jnſtitute und der durch ſolche der Provinz veranlaßten Koſten ei-
ner Erörterung unterworfen und der Vorſchlag gemacht: daß,
da anzunehmen ſei, es ſeien durch die Jnſtitute nunmehr eine
ausreichende Anzahl von Taubſtummen Lehrern gebildet worden,
die Aufhebung derſelben bei des Königs Majeſtät allerunterthä-
nigſt zu beantragen, und wenn die Allerhochſte Genehmigung
hierzu erfolgen ſollte, nur etwa noch den inzwiſchen entſtande-
nen oder noch entſtehenden Privat Jnſtituten der Art ein jährli-
cher, doch nicht bedeutender Zuſchuß zur Aufhulfe zu gewähren
ſei.

Dieſem Antrage wurde mit Anfuührung ſehr triftiger Grunde
widerſprochen die darauf entſtandene Discuſſion konnte jedoch
bei dem Ablaufe der für die Sitzung beſtimmten Zeit nicht zum
Ende gelangen, mußte vielmehr bis zur nächſten Seſſion aus-
geſetzt werden.

Merſeburg, den 1. Mai.
Jn den am 23. und 24. April gehaltenen 29. und 30ſten

Plenarſitzungen kamen die ad 5 und 6. des Allerhöchſten Pro
poſitions-Decrets vom 23. Februar d. J. erwähnten Geſetzes
Entwürfe, naämlich:
A. der Geſetz Entwurf uüber den Diebſtahl an Holz und an-

dern Waldprodukten, und
B. die Verordnung über die Jagdvergehen,

zur Berathung.
Die Verſammlung erkannte, daß dieſe Geſetze einem langſt

fuühlbaren Bedürfniſſe abhelfen, und im Allgemeinen die Man
gel der frühern geſetzlichen Beſtimmungen beſeitigen würden.
Namentlich fuhrten die allgemeinen Betrachtungen zu der An-
ſicht, daß den Uebeln, von welchen die vorliegenden Geſetze
ſprechen im allgemeinen Jntereſſe die gemeſſenſte Strenge ent
gegen zu ſetzen, und nur darauf Bedacht zu nehmen ſei, eine
den Dieben empfindliche, leicht ausfuührbare und dem Vergehen
ſchnell folgende Strafe auf dem einfachſten Wege eintreten zu
laſſen.ß Jn Bezug auf das ad A. gedachte Geſetz ſtellten ſich im

Laufe der Berathung mehrere Abanderungen als wuünſchenswerth
dar, welche im Weſentlichſten die 99. 1. 2. 4. 5. 10. 15--17.
21. 23. 43. 53 56. 65. 80 und 83. beruühren. Jnsbeſon-
dere ward die Beantragung folgender Ergaänzungen und Aban-
derungen beſchloſſen: zu H. 1. daß auch den Eigenthumern ſol-
cher einzelnen Baum und Buſchwerks-Anlagen, die zwar nicht
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in die im 1. F. des Geſetzes enthaltene Kategorie, ſondern
vielmehr in die des H. 2. gehoören, welche aber gleichwohl unter
demſelben Schutze eines vereideten Forſtbeamten ſtehen, verſtat
tet werden möchte, bei Diebſtahlen, die ſie an dieſen Baum
und Buſchwerks-Anlagen erlitten haben, nach ihrer Wahl eben-
falls auf das abgekurzte Verfahren des einfachen Holzdiebſtahls
anzutragen zu S. 2. daß wegen der Beſchadigungen an Baum-
und Buſchwerks- Anlagen, in Gaärten, Alleen, auf Aeckern c.
zugleich in dem vorliegenden Geſetze Vorkehrungen getroffen,
und allgemein geſetzliche und umfaſſende Vorſchriften darüber
gegeben würden. Eine kaängere Debatte veranlaßte der H. 4.
des Geſetzes, welcher die Feſtſtellung des Werthes des geſtoh-
lenen Holzes zum Gegenſtand hat, woruüber man ſich endlich
einigte, die Faſſung dergeſtalt vorzuſchlagen: daß der einfache
Werth des entwendeten Holzes nach der fur das Konigl. Forſt
revier, in welchem die Entwendung veruübt worden, beſtehenden
Forſt Taxe, und wenn der Holzdiebſtahl an, Kommunen oder
Privatperſonen zuſtehendem Holze verübt ſei, nach der pflicht-
maßigen Beurtheilung des dazu vereideten Forſtſchutzbeamten
abgeſchatzt, in Ermangelung eines ſolchen aber nach der Angabe
des Beſchadigten angenommen werde; in welchem letztern Falle
jedoch der Angeſchuldigte den angebenen Werth als zu hoch
würde beſtreiten und eine anderweite Abſchatzung verlangen kon
nen, wo dann dieſe durch einen von dem Forſtgerichte zu be
nennenden Taxator zu bewirken ware.

Bei den 53 56. hielt man den Antrag fur noöthig,
daß überhaupt jeder Angabe eines vereideten Forſtbeamten, er
möge auf Lebenszeit angeſtellt ſein, oder nicht, voller Glaube
beigemeſſen und daß dieſelbe Glaubwurdigkeit nach vorgangiger
Vereidung nicht allein den wirklichen Forſtbedienten, ſondern
auch allen Holzaufſichtsbeamten beigelegt werden mööge.

Die Berathungen über die zu B. gedachte Verordnung ga-
ben zu wenig Bemerkungen Veranlaſſung. Nur die Anregung
einiger Modifikationen, und zwar hinſichtlich der 1. 22.
und 24. wurde beſchloſſen und zwar in Bezug auf den zuletzt
gedachten Z. dahin daß die ausdruckliche Andeutung eingerückt
werde, wie das Allerhöchſte Geſetz vom 314. Maärz 1837 wegen
des Waffengebrauchs Seitens der Forſtbeamten c. bei Kraften
bleibe, um desfallſigen Mißverſtandniſſen vorzubeugen.

Auch vereinigte man ſich noch zu Faſſung des Antrages, daß
eine Allerhöochſte Verordnung erfolge, nach welcher die Wild-

pretshändler gehalten ſeien, zur Betreibung ihres Gewerbes po
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lizeiliche Erlaubniß nachzuſuchen, indem man auf dieſe Weiſe dem
Vorſchube und der Hehlerei des Wilddiebſtahls Seitens derſelben
in Etwas Einhalt thun können werde.

Endlich wurde mit Bezugnahme auf F. 101. der Forſt und
Jagd Polizei Ordnung und auf die Beſtimmung des A. L. R.
Th. II. Tit. 20. 9. 321. noch der Antrag beſchloſſen daß, wie
hier über die Jagdvergehen, eben ſo auch uüber die Fiſcherei
Contraventionen, mit Einſchluß derer, welche in den Seen und
Gewaäſſern, ſo zu Privat Forſten gehören, begangen werden, eine
angemeſſene Verordnung bald moglich erlaſſen werden mochte.

Hierauf wurden in der 31ſten Sitzung noch mehrere Peti-
tionen zum Vortrage gebracht, Einige derſelben erledigten ſich
von ſelbſt, da die darin berührten Gegenſtände mit den oben er-
waähnten bereits berathenen Geſetzes Entwurfen connex ſind.

Auf eine, von den Ackerwirthen zu Krochern und Burgſtalk
eingereichte Petition, wegen Eingatterung des Wildes in den
dortigen Forſtrevieren, und auf eine dergleichen, ſo von einem
Landtags Abgeordneten dahin ergangen, daß da, wo die
Forſten und Felder durch Wildſchäden ſo ſehr ruinirt wurden,
wie es in der Nähe der Calbitzer und Letzlinger Haide geſchehe,
die Außenjagden in Privatforſten und Feldern wiederum und ſo
lange verpachtet werden mochten bis die neue Forſt und Jagd
Polizei Ordnung den Betheiligten den erforderlichen Schutz ge
währen werde, beſchloß die Verſammlung, an des Königs Ma-
jeſtät die allerunterthänigſte Bitte zu richten: in Bezug auf den
großen Wildſtand in den genannten Revieren die geeigneten
Maßregeln Behufs der Abwendung der Wildſchäden, Aller-
gnädigſt anzuordnen.

Eine am Schluſſe vorgetragene Petition der Stadtbehörden
zu Magdeburg, daß ſich der Landtag für zeitgemäße Einrichtun
gen in Bezug auf. das Gewerbeweſen verwenden möge, ward
zwar nicht erſt zur ſpeciellen Discuſſion gezogen, weil uber dieſen
Gegenſtand erſt im Jahre 1837 ausfuhrliche Erörterungen ſtatt
gefunden haben; indeſſen beſchloß die Verſammlung, des Königs
Majeſtät allerunterthänigſt zu bitten die Emanirung eines Ge
werbe PolizeiGeſetzes, welches zu einem immer dringendern
Bedürfniß werde, Allergnädigſt beſchleunigen zu laſſen.

Berichtiguung. Jn dem Artikel: Merſeburg, den
30. April (in der geſtrigen Nr. d. C. Erſte Beil. S. 6. 3. 24.)
iſt ſtatt „Ausſchuß“ zu leſen: „Ausſchluß.“

7-— re e TJ eW A.
Familien- Nachrichten.

Todesanzeige.
Nach Gottes Rathſchluſſe entſchlief heute

Morgen unſere gute uns unbvergeßliche
Schweſter und Tante Johanne Fritze in
ihrem noch nicht vollendeten 62. Jahre, am
Schlagfluſſe. Dieſe Anzeige widmen hier-
mit Freunden und Bekannten und bitten

Kühne,
Wieſen im Münchenholze bei Groß

Den 11. Juni Vormittags 10 Uhr auf den
Wieſen im ſchwarzen Lande bei Wörlittz,

Den 18. Juni Vormittags 8 Uhr auf den
Wieſen bei Dornburg,

Den 19. Juni Nachmittags 3 Uhr im Bu-
ſche zu Diebzig,

Den 22. Juni Vormittags 7 Uhr auf den

Licitations Termin.
Die an der Kirche zu Kütten vorzuneh

menden, auf 683 Thlr. 1 Sgr. 7 Pf. ver
anſchlagten, Reparaturen ſollen im Wege des
Mindeſtgebotes verdungen werden und iſt
dazu Termin anberaumt worden auf

Sonnabend den 15. d. M., Vormittags
9 Uhr auf der Pfarre daſelbſt,um ſtilles Beileid in unſerm tiefen Schmerz.

Halle, den 6. Mai 1841.
Die Hinterbliebenen.

.:accckkksgwgwwetcccCcccchchh
Bekanntmachungen.

Auf den nachbenannten Herzogl. Wieſen
ſoll die diesjährige Grasnutzung in folgenden
Terminen verpachtet werden.
Den 5. Juni Nachmittags 3 Uhr auf der

ſ. g. flämiſchen Wiefe bei Acken,
Den 9. Juni Nachmittags 3 Uhr auf den

Wieſen im Ober und Unterluge bei
Roßlau.

Alle dieſe Verpachtungen geſchehen an Ort
und Stelle unter den gewöhnlichen im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen.
Die Verpachtung der Wieſen bei Roßlau
beginnt im Unterluge an der ſogenannten
Röthen Brücke.

Cöthen, den 3. Mai 1841.
Herzogl. Anhalt. Rent Kammer daſelbſt.

F. G. Pötſch. W. Bramigek.
F. Pötſch.

J

in welchem Unternehmungsluſtige erſcheinen
und ihre Gebote abgeben wollen. Der An
ſchlag nebſt Zeichnung liegt ſchon vorher auf
der Pfarre zur Einſicht vor; die Bedingun
gen werden im Termine ſelbſt bekannt ge
macht werden.

Kütten, den 6. Mai 1841.
Der Kirchen und Gemeinde

Vorſtand.

a

e
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Holz- Auktion.
Mittwochs den 19. Mai d. J., des Vor

mittags von 9 Uhr ab, ſollen im Schmer-
zer Forſtrevier, rechts der Skönger Straße,
am ſogenannten Pechhüttenwege auf den hal
ben Breiten eirca

100 Klaftern 7/zell. kiefern Kohlholz,

37 Sſpfzell. 2 Scheitholz,
136 kiefern Stockholz und
360 Schock kiefern Reißig,

an den Meiſtbietenden gegen ſofortige baare
Bezahlung verkauft werden.a r den 28. April 1841.

Der Revierförſter
Ulbricht.

Holz- Auktion.
Montags den 24. Mai d. J., des Vor

mittags von 9 Uhr ab, ſollen im Altpou-
cher Forſtreviere auf dem Schlage am Bu-
chengehau links des Kuhmühlenweges

98 Stück ſtarke kieferne Stangen
und außerdem noch circa

170 Kiagftern „ell. kiefern Scheitholz,

70 Fgell. Knüppelholz und
168 Schock kiefern Reißig,

an den Meiſtbietenden gegen ſofortige baare
Bezahlung verkauft werden.

Altpouch, den 28. April 1841.
Der Revierförſter

Ulbricht.

Erſte Provinzial-Gewerbe-Aus-
ſtellung im Stadtſchießgraben

zu Halle.
Die Gewerbe Ausſtellung iſt vom 6. bis

zum 20. Mai d. J. von 9 Uhr des Mor
gens bis 6 Uhr Nachmittags geöffnet. Der
unterzeichnete Vorſtand ladet alle Freunde
vaterlandiſcher Gewerbthaätigkeit zum Beſuch
der Ausſtellung ein, und bemerkt, daß die
Einlaßkarten fur einmaligen Beſuch zu
2 Sgr. und fur die ganze Dauer der
Ausſtellung fur 10 Sgr. an der Kaſſe im
Stadtſchießgraben zu haben ſind.

Halle, den 5. Mai 184t.
Schröner, Oberburgermſtr. Schadeberg.
Trappe. Kreye. Nietzſchmann.
E. Becker. Dr. Steinberg. Dr. Buhle.
Graff. Weinack. Berndt. Dr. Hankel.

Keil. Glück. Kinne. Jonas.
Heynemann jun.

Ferd. Hänſchel,
KlemptnerMſtr. in Halle in der alten Poſt,
empfiehlt ſein neu ſortirtes Lager von Lam-
pen und fein lackirten Waaxen, zu den bil
ligſten Preiſen.

Operngläſer und Lorgnetten empfiehlt

Franz Vaccamj.

4

Ein Ziegelmeiſter, der die Steine mit
Kohlen zu brennen verſteht, ſo wie geſchickte
fertige Ziegelſtreicher können in einer Werk-
ſtatt, die in dieſem Sommer neu angrkegt
werden ſoll, ſogleich Arbeit erhalten und er-
fahren das Naähere in der Expedition dieſes
Blattes.

Poudre de Chine.
Sicheres und durchaus unſchädliches Mittel

weißen grauen, rothen und verbleichten
Haaren, binnen 4 bis 5 Stunden eine ganz
naturliche, haltbare, ſchwarze oder braune
Farbe, je nach dem Wunſche eines jeden Ge-
brauchenden zu geben.

Wir verbuürgen uns nicht nur für die Aecht
heit dieſes Mittels ſondern machen uns ver
bindlich, einem Jedem, der nach der vorge-
ſchriebenen Gebrauchsanweiſung die verſpro-
chene Wirkung nicht finden ſollte durch un-
ſere Herren Commiſſionaire den dafuür ge
zahlten Preis zuruckzuerſtatten.

Preis pro Flaſche mit genaueſter Gebrauchs
anweiſung 1 Thlr. 10 Sgr.

Vilain et Comp. in Paris.
Alleinige Niederlage fur Halle und um-
liegende Gegend bei Herrn

Franz VacCani.
Eine große Auswahl beſter Gummielaſti-

cumHoſentrager mit Seide und Zwirn
Borduüren und Rollenſchnallen empfiehlt

Franz Vacca m.
NAechte Hamburger Volktges
wieder in ganz friſcher Waare, bei

Wilhelm Hachtmann, in Halle.
Geibes Wachs

kauft zum höchſten Preiſe
Wilhelm Hachtmann in Halle.

Holz Auktion.
Auf der Schaferei Buchholz bei Gra-

fenhainchen ſollen Montag den 17. Mai

d. J.mehrere hundert Klaftern kiefern elliges
Scheitholz,

ebenſoviel kiefern elliges Zackenholz,
800 Schock kieferne Reißbund,
60 Stuck kieferne div. Stangenhaufen,

meiſtbietend verkauft werden.
Die Bedingungen werden im Termin

bekannt gemacht. Das Holz ſteht
Stunde von der Berliner Chauſſee ent-
fernt.

Hayner, im Auftrage.

Eine Schenke, ohnweit Halle gelegen,
mit 4 Landes Feld Gemeinde -Recht, ſteht
ſofort ſehr billig zu verkaufen. Naheres
durch den Commiſſionair Supprian in

e.

Da ich wieder 6 gemachte neue Bar
chentBetten, zu jedem Gebett 5 Stuck,
von Leipzig erhalten habe, ſo erlaube ich
mir, dies hiermit anzuzeigen

2 zweiſchläfrige, rothbarchente, zu 18 Thlr.

2 einſchlafrige, rothbarchente, zu 15 Thlr.,
2 gebrauchte, ſehr reinliche, zu 10 Thlr.

Auch können einzelne Stucke abgelaſſen
werden. Schneider Lange,

Trödel 770. Nicht weit vom Roland.

Bekanntmachung.
Speck und Schinken, geraäucherk Fleiſch

Rinds- und Schweinszungen. Schlack,

alle Artikel, die in dieſes Fach einſchlagen
und fur deren Gute burgt und verkauft

Beuchlitz, den 6. Mai 1841.
der Fleiſchermſtr. Friedr. Strich.

Regen- und Sonnenſchirme
eigner Fabrik in bekannter Güke
und Auswahl empfehle ich im Ein
zelnen wie in Dutzenden. Alte Schir-

me werden angenommen. Auch erhielt
ich eine neue Sendung Schirm-
taffente (keine franzöſiſchen wel
che unächt ſind). Alle Reparaturen,

ſo wie das Ueberziehen der Schirme wird
raſch und möglichſt billig ausgeführt von

F. A. Spieß,
Schirmfabrikant.

Verkauf. 30 Schock lang Roggen
ſtroh, eben ſo viel krummes Hafer und

Gerſtenſtroh, eine Quantitat Rappsſpreu
und Roggenſpreu liegt in Beeſenſtädt
bei Wendenburg zum Verkauf.

Zwei junge, fehlerfreie fur den Reit-
wie den Wagendienſt paſſende Pferde, ein
ſchwarzer und ein brauner Wallach, ſind zu
verkaufen durch den Thierarzt Tauſch in
Halle.

Eine große Auswahl der vorzuglichſten
Kopf, Zahn, Nagel- und Taſchenburſten,

ſo wie das anerkannt und vortrefflich be
wahrte Zahnpulver des Herrn Dr. Hufe-
land empfiehlt

Herm. Schöttler
im Haarſchneide Salon
große Ulrichſtraße Nr. 66.

Engliſche und franzöſiſche Friſir-, Staub

patt, Buchsbaumholz und Horn empfiehlt
Ierm. Schöttler.

r enBeilage.
Halle, Leipzigerſtraße No. 316 wohnhaſt.

2 zweiſchlafrige, blaubarchente, zu 16 Thlr

Knack, Roth und Leberwurſt, uüberhaupt

'Bekarn

und Taſchenkämme beſter Güte in Schild-
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Beilage zu Nr. 105.

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag den T. Mai 1841.

Deutſchlan d.
Berlin, d. 4. Mai. Jhre Durchlauchten der regierende

Furſt und der Erbprinz von Schaumburg-Lippe ſind
nach Neu-Strelitz abgereiſt.Berlin, d. 2. Mai. Die Eiſenbahnanlage von Halle
nach Lipp ſtadt iſt nicht durchaus verworfen, ſondern nur die

urſprünglich beabſichtigte Linie, noördlich der Frankfurter Straße,
welche am meiſten auf preußiſchem Gebiete ſich halt (der Poſt-

gefälle wegen), die aber ungemeine Hinderniſſe darbietet, unter
andern 13 ſtehende Dampfmaſchinen erfordert haben würde u.

dgl. m.

Schwierigkeiten darbietet,

men wird.

Dagegen iſt noch alle Hoffnung vorhanden daß, wenn
nur die Vereinbarung mit Heſſen-Kaſſel, welche die meiſten

gelingt, die Linie uber Weimar,
die ſich erſt ſpäter nördlich wendet, zu Stande kom
Die zu dieſem Zwecke von dem verewigten Könige

Gotha c.

legirte Million dürfte alſo doch wohl noch ihre Verwendung
finden.

Köln, d. 1. Mai. Ein heute erſchienenes Extrablatt
zum Amtsblatt der hieſigen königlichen Regie-
rung enthält folgende

Bekanntmachung, die Wahl eines Kapitularver-

lichen Generalvikars Herrn Dr. Huüsgen,

weſers fur die Erzdiözeſe Koöln betreffend.
Jn Folge des am 23. d. M. erfolgten Todes des erzbiſchof

und nachdem dem
hochwuürdigen Metropolitandomkgpitel zu Köt n die Eröffnung

zugegangen war, daß die am 20. November 1837 eingetretene
Behinderung des erzbiſchöflichen Stuhles und das durch Publi-
kandum vom 15. deſſelben Monats angeordnete Verbot der amt-

lichen Kommunikatien mit dem Herrn Erzbiſchof Freiherrn
von Droſte zu Viſchering fortbeſtehen, hat das genannte

Kapitel den Herrn Tomkapitularen Dr. Müller als Kapitular-
h verweſer der Erzdiözeſe Koln erwählt. Dieſe Wahl hat heute
die landes herrliche Beſtätigung erhalten, welches hiermit zur oöf-
fentlichen Kenntniß gebracht wird. Koblenz, den 29. April 1841.

Der Oberpraſident der Rheinprovinz, von Bodelſchwingh.

Frankreich.
Paris, d. 30. April. Die Deputirtenkammer hat in ihrer

geſtrigen Sitzung mit einer Majorität von 207 Stimmen gegen
23 den Geſetzentwurf bezüglich eines Kredits zur Feier der Julius-
feſte angenommen. Jn derſelben Sitzung wurde mit einer Ma-
jorität von 195 Stimmen gegen 36 die Prorogation der auf die

Frankreich anſäſſigen Fluchtlinge bezuglichen Geſetze be
loſſen.

Paris, d. 1. Mai. Jn einem Werke des Hrn. de Sar-
c Ludwig Philipp und die Gegenrevolution von 1830,Th. 1. S. 88. findet ſich eine angeblich mundliche Antwort,
welche der König der Franzoſen, im Jahre 1830, dem Lord

Stuart, Botſchafter Englands, ertheilt haben ſoll. Dieſe
angebliche mundliche Antwort lautet Wort fur Wort, wie einer
der Briefe der Zeitgenoſſin. Dieſer Brief iſt alſo aus dem

von 520 kriegsgerichtlich verurtheilten Militairs.

Werke des Hrn. de Sarrans abzeſchrieben, eines der Gegner
des Konigs, der übrigens nicht nur ausdrucklich bemerkte, daß
die Antwort mündlich gegeben worden ſei, ſondern auch er
klärte, er könne den angegebenen Jnhalt nicht garantiren. Alſo
iſt auch der erwähnte Brief der Zeitgenoſſin falſch.

Der geſtrige Meſſager enthält Begnadigungen von 187 Jn-
dividuen, die von den gewöhnlichen Gerichten verurtheilt
worden ſind. Der heutige Moniteur enthält Begnadigungen

Man ſpricht
auch von einer Amneſtie aller zu Disciplinarſtrafen verurtheilten

„Nationalgarden.
Eine Korreſpondenz behauptet, nach Londoner Briefen die

Geſundheit des Prinzen Albert ſei ſehr angegriffen, die Aerzte
haben ihm eine Reiſe nach Deutſchland angerathen.

Die Herzogin von Orle ans hat kürzlich einer lutheriſchen
Verſammlung in der Kirche der Rue de Provence vorgeſeſſen, die
eine Summe von 25,000 Fres. fur chriſtliche Miſſionaire zu
ſammenbringen will.

Die Konigin Marie Chriſtine wird zur Taufe des Gra
fen von Paris nicht nach Paris kommen, ſie wird Lyon. erſt
am 2. Mai verlaſſen und ſich zu einem zweimonatlichen Aufent-
halt nach der Schweiz begeben.

Der Erzbiſchof von Paris iſt von dem Koonig am Freitag
112 Uhr empfangen worden und hat an denſelben folgende An-
rede gerichtet: „Sire, das heißeſte Verlangen des Königs iſt,
den Klexus dieſer Hauptſtadt auf einem Pfade der Verſöhnung
und der Barmherzigkeit wandeln zu ſehen. Wir haben Sire,
dieſen Pfad, der mit der Natur unſerer friedlichen Funktionen
ſo ſehr uübereinſtimmt, verfelgt, und Gott hat gewurdigt, ihn
zu ſegnen. Wir werden ihn, wenn es moglich iſt, mit noch
mehr Eifer verfolgen, um neue und reichlichere Segnungen fur
unſer geiſtliches Miniſterium zu veranlaſſen. Wir ſind glucklich,
dem König dieſe Verſicherung zu geben. Wir bitten ihn ſie gü-
tig aufzunehmen, uüberzeugt, daß wir ihm keinen gluücklicheren
Namenstag wünſchen noch Empfindungen ausdruücken konnen,
die ſeinem Herzen theuer ſind.“

Großbritannien und Jrland.
London, d. 28. April. Der miniſterielle Glebe meldet

Nach unſeren Privatbriefen aus Konſtantinopel wird Lord Pon-
ſonby wahrſcheinlich aus Unzufriedenheit uber die Zugeſtänd
niſſe, welche man Mehemed Ali gemacht hat, ſeinen Poſten
niederlegen

Auf die an O'Connell gerichtete Frage, wann er die
Ripealfrage vor das Parlament bringen werde, hat derſelbe er
wiedert, er werde ſie vorbringen, ſobald er 2 Millionen Repeg-
ler angeworben habe, und wenn er 4 Millionen habe, ſo werde
die Repeal r

London, d. 28. April. Die Aufregung gegen die Ge-treidegeſetze wird immer ernſter betrieben. Ein zu dieſem Zwecke

in Mancheſter gebildeter Verein läßt täglich zwei hölzerne Brodte
an Stangen auf einem Ankundigungewagen durch die Straßen
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führen. Auf dem einen ſteht: Engliſches Achtpencebrot. Tage
lohn: 2 Schilling; auf dem zweiten lieſt man Amerikaniſches
Achtpencebrot. Tagelohn: 4 Schilling. Das amerikaniſche Brot
iſt natürlich bedeutend größer. Rieſenhafte Anſchlagezettel an
den Seiten des Wagens enthalten die Worte: Was mindert den
Arbeitslohn Die Getreidegeſetze! Was läßt den Arbeiter hun
gern Die Getreidegeſetze! Was ruinirt den Brotherrn? Die
Getreidegeſetze! Nieder mit den infamen Getreidegeſetzen! Die
Neuheit des Anblicks lockt fortwährend Zuſchauer herbei, und
wie man ſagt, wird auch in London dieſes Aufregungsmittel zur
Anwendung kommen.

Zwiſchen dem Kap der guten Hoffnung und Auſtralien iſt,
nach der Verſicherung des Courier, eine Jnſel entdeckt, auf der
ſich werthvolle Kohlenlager befinden.

London, d. 29. April. Die engliſchen Blatter beſchäfti
gen ſich mit dem neuen Präſidenten der vereinigten Staaten.
Wenn er auch einer der virginiſchen Politiker iſt, ſo will man
ihn doch fur keinen Parteimann gelten laſſen, und in keinem
Falle hänge er dem Radikalismus Jefferſon's an. Tyler war
früher Gouverneur von Virginien ſeit 1828 ſitzt er im Senat
der vereinigten Staaten 1835 wurde er zum proviſoriſchen
Präſidenten des Senats ernannt.

Jn der geſtrigen Sitzung des Unterhauſes hat Lord John
Ruſſell erklärt, daß er dem Amendement Lord Howicks bei
trete. Dieſer nahm, in Folge deſſen, ſein Amendement zuruck,
indem er ſein Erſtaunen an den Tag legte, daß man heute ein
Amendement annehme, das man geſtern bekämpft habe. Wenn
dieſes. Amendement (in den Augen der Miniſter ſelbſt) keine
Chancen im Parlament fur ſich habe, ſo werde er es nicht wei
ter verfolgen.

Fonds- und Geld -Cours.

Pr. Cour. Pr. Cour.
2

Berlin,
d. 4. Mai 1841. Br. G. al Br. G.St. Schuldſch. 104 1035 Actien:Pr. Engl. Der 30.4 101 Brl.Ptsd. Eiſb. 5127 126

Pr. Sch. d. Seeh. 825 823 do. do. Prior. A. 44 1024 102
Kurm. Schuldv 33 1027 10172 Mgd. Lpz. Eiſenb. 1132 1124
Neum. Schuldv. 35 102 do. do. Prior. -A. 4 1023
Berl. Stadt Obl. 4 1033 PPBerl. Anh. Eiſenb. 107 106
Elbinger do. 3* 100 o do. Prior.-A. 4 1022Danz. do. in Th. 48 ſPDüſſ. Elb. Eiſenb. 5 962 95
Weſtpr. Pfandbr. 33 1012 101 ſdo. do. Prior.A. 5 1022
Großh. Poſ. do. 4 10523 FEGold al marco 210
Pomm. do. 35 1034 1015 And. Goldmün-
Kur u. Neum. do. 32 1034 1023 zen à 5 Thlr. 83 7

ß

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß Gelde.

Magdeburg, den 4. Mai. Nach Wispeln.)
Weizen 37 40 thl. Gerſte 20 22 thl.Roggen 27 28 Hafer 16 17

Waſſerſtand zu Halle
am 6. Mai.

Oberhaupt 4 Fuß 9 Zoll.
Unterhaupt 5 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 5. Mai: 23 Zoll unter

Fremden-Liſte.
Angekommene Fremde vom 5. bis 6. Mai

Jm Kronprinzen: Hr. Erbmarſchall Graf Hahn mit Famtkie a. Boa
ſto in Mecklenburg Schwerin. Frau Gräfin Reichenbach a. Deſſau
Hr. Oberſt u. Reg. Commandeur v. Saliſch a. Erfurt. Hr. Kam
merherr v. Buch a. Berlin. Hr. Juſtizrath Mittelſtedt a. Poſen
Hr. Amtsrath Lütters a. Greimau. Die Hrrn. Kaufl. Rieß u. Wahl
ter a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Hildebrand a. Magdeburg. Hr
Kaufm. Dornbaum a. Düſſſeldorf.

Stadt Zürch: Hr. Fabrikant Spengler a. Rothenfee. Hr. Fabrikat
Pfeiffer a. Kaſſel. Hr. Fabr. Bergmann a. Salzwedel. Hr. Fabi
Schulze a. Lebendorf. Fräul. Königsdorfer a. Dresden. Hr. Kauf
Stricker a. Ronsdorf. Hr. Kaufm. Urban a. Berlin.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Schütte a Arnsberg. Hr. Kaufm. Witz
mann a. Berlin. Hr. Mechanikus Themar a. Magdeburg. Hrt
Cand. Sondermann a. Halberſtadt.

Goldnen Löwen: Hr. Kaufm. Blumenthal a. Deſſau. Hr. Portrat
mahler Döhring a. Stettin. Hr. Kaufm. Otto a. Weimar. Hr
Kaufm Emerling a. Braunſchweig. Hr. Oekon. Thomas a. Langen
bogen. Hr. Kaufm. Brauer a. Weimar. Hr. Kaufm. Neuhauſag
a. Wittenberg.

Schwarzen Bär: Die Hrrn. Stud. Oehme u. Thiemen g. Nordhauſen
Hr. Gymnaſ. Linke a. Jülich Hr. Kaufm, Mörſch a. Magdedurz

Tguſtn. Schindler a. Berlin. Hr. Antiquar Reuſcher a. Braun
weig.

Stadt Hamburg: Hr. Kaufm. Hampe a. Magdeburg.
Ritter a. Querfurt. Hr. Arzt Wiegand a. Berlin.
Gebr. Lippmann a. Würzburg.

ar Hr. Kaufm. Kramer a. Berlkn. Hr. Kaufm. Schefe
a. Artern.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Pohle a. Erfurt. Hr. Kaufm, Rudolph
jun. a. Magdeburg. Hr. Dr. med, Fiſcher a. Hildburghauſen. Hin
Kaufm. Oſtermann a. Bieberach.

a

h

Hr. Amtm
Die Hrrn. Kauf

Eiſenbahnhof: Hr. Salzverw. Kuhg a. Weimar.
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